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54 a. Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen  
von Diakonie-/Sozialstationen 

 
EG 9 b 

1. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Ver-
treter von Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern von Diakone-/Sozialstationen 
bestellt sind. 

 
EG 9 c 

2. Beschäftigte als Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen von Diakonie-/Sozialsta-
tionen. 

3. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Ver-
treter von Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern von Diakone-/Sozialstationen 
der Entgeltgruppe 10 bestellt sind. 

 
EG 10 

4. Beschäftigte als Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen von Diakonie-/Sozialsta-
tionen mit in der Regel mindestens 10 Beschäftigten. 

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Ver-
treter von Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern von Diakone-/Sozialstationen 
der Entgeltgruppe 11 bestellt sind. 

 
EG 11 

6. Beschäftigte als Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen von Diakonie-/Sozial-
stationen mit in der Regel mindestens 20 Beschäftigten. 

7. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Ver-
treter von Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern von Diakone-/Sozialstationen 
der Entgeltgruppe 12 bestellt sind. 

 
EG 12 

8. Beschäftigte als Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen von Diakonie-/Sozialsta-
tionen mit in der Regel mindestens 30 Beschäftigten. 

9. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Ver-
treter von Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern von Diakone-/Sozialstationen 
der Entgeltgruppe 13 bestellt sind. 

 
EG 13 

10. Beschäftigte als Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen von Diakonie-/Sozial-
stationen mit in der Regel mindestens 45 Beschäftigten. 

11. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Ver-
treter von Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern von Diakone-/Sozialstationen 
der Entgeltgruppe 14 bestellt sind. 

 
EG 14 

12. Beschäftigte als Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen von Diakonie-/Sozial-
stationen mit in der Regel mindestens 80 Beschäftigten. 

13. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Ver-
treter von Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern von Diakone-/Sozialstationen 
der Entgeltgruppe 15 bestellt sind. 
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EG 15 

14. Beschäftigte als Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen von Diakonie-/Sozial-
stationen mit in der Regel mindestens 150 Beschäftigten. 

 
Protokollnotizen (KAO) zu VGP 54 a: 
1. Sofern die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten Beschäftigten abhängt: 

a) zählen Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis ihres vertraglich 
vereinbarten Beschäftigungsumfangs zur regelmäßigen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten, 

b) ist es für die Eingruppierung unschädlich, wenn im Organisations- und Stellenplan zur 
Besetzung ausgewiesene Stellen vorübergehend (bis zu einem Jahr) nicht besetzt 
sind, 

c) bleiben Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, Praktikantinnen und Praktikanten 
und Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst außer 
Betracht. 

2. Voraussetzung für die Eingruppierung in den Fallgruppen 1, 2 und 3 ist eine 
abgeschlossene qualifizierte kaufmännische Ausbildung (z. B. Industriekauffrau/Industrie-
kaufmann, Bankkauffrau/Bankkaufmann, Bankfachwirt/Bankfachwirtin, Betriebswirt/Be-
triebswirtin) oder eine abgeschlossene Ausbildung in der Verwaltung (z. B. Fachprüfung 1 
oder Befähigung für den mittleren oder gehobenen Verwaltungs-, Finanz- oder Notariats-
dienst) oder gleichwertige Ausbildungen.  

3. Voraussetzung für die Eingruppierung in den Fallgruppen 4 bis 13 ist eine abgeschlos-
sene Hochschulbildung (insbesondere FH-Diplom oder Bachelorabschluss) der Fach-
richtung Verwaltung, Finanzen, Steuern oder Betriebswirtschaft oder gleichwertige bzw. 
höherwertige Ausbildungen. Gleichwertige Ausbildungen sind z. B. das abgeschlossene 
Studium der Betriebswirtschaft an einer Dualen Hochschule oder Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie (VWA).  
Soweit in den Fallgruppen 4 bis 11 keine entsprechende Ausbildung im Sinne der Sätze 1 
und 2 vorliegt, aber mindestens die fachlichen Voraussetzungen der Protokollnotiz Nr. 2 
gegeben sind, sind die Fachkenntnisse in einem Kolloquium für den gehobenen Dienst 
nachzuweisen, das vom Oberkirchenrat unter Beteiligung der Kirchenpflegervereinigung 
und des Evang. Landesverbandes für Diakonie-/Sozialstationen abgehalten wird. 
Für eine Eingruppierung in den Fallgruppen 12 und 13 müssen die fachlichen Vorausset-
zungen im Sinne der Sätze 1 und 2 vorliegen. Die Ablegung eines Kolloquiums ist nicht 
möglich. 

Voraussetzung für die Eingruppierung in Fallgruppe 14 ist der erfolgreiche Abschluss eines 
wissenschaftlichen Hochschulstudiums (insbesondere Diplom oder Masterabschluss) im 
Bereich Finanzwesen, z. B. Betriebswirtschaft, Verwaltungswissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften oder die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst. 
Für eine Eingruppierung in Fallgruppe 14 müssen die fachlichen Voraussetzungen im 
Sinne von Satz 1 vorliegen. Die Ablegung eines Kolloquiums ist nicht möglich. 

 
 

 


